
Der Kaisergedanke in Ravenna zur Zeit Heinrichs IV. 98

Ravenna um die Mitte des 11. Jahrhunderts herrschten, besitzen 
wir ein zuverlässiges Zeugnis in einer kleinen Schrift des Petrus 
vamiani über die Verwandtschaftsgrade.) Er berichtet in ihr 
über eine Diskussion, die er im Jahre 1045 in Ravenna mit den 
sapientes civitatis über die Frage hatte, ob die Zahlung beim 
kirchlichen Eheverbot nach römischer oder kanonischer Zahlung 
zu erfolgen habe. Uns interessiert hier weniger der Gegenstand 
dieser Disputation als vielmehr die Rückschlüsse, die sich aus 
Damianis Ausführungen auf die Art des Rechtslebens in Ra­
venna gewinnen lassen. Seine Gegner sind legis periti?), sind 
Richter und Sachwalter?) Sie sind daneben aber auch als Lehrer 
des römischen Rechtes tätig; denn Damiani erwähnt ihre Ge­
wandtheit in der Diskussion, daß sie es verstanden hätten in 
astruendis propriis aIlgationibus sepius verba iterare  et 
ratiocinando, assumendo, colligendo multimoda cavillationum 
Arguments componere.) Für die Art dieses Unterrichtes sind 
vor allem die Worte charakteristisch, mit denen er seine Gegner 
ermähnt, qui inter clientium turbas tenetis in gymnasio feru­
lam, sich der Disziplin der Kirche zu unterwerfen?) Das ferulam 
teuere kann sich, wie Genzmer) mit Recht betont hat, nicht auf 
eine ausgebildete Rechtsschule und den Unterricht von Studenten, 
wie wir ihn später in Bologna antreffen, beziehen. Aus all diesen 
Bemerkungen wird vielmehr deutlich, daß es sich um Lehrer an 
Grammatiker- und Rhetorenschulen handelt. So erklärt es sich 
auch, daß Damiani, der selbst in seiner Jugend Lehrer der Rhe­
torik in Ravenna gewesen war, die Grundsätze des römischen 
Rechtes kannte und mit ihnen seinen Widersachern entgegen­
treten konnte. Es gab also in Ravenna um die Mitte des N. Jahr­
hunderts Richter und Rechtskundige, die in erster Linie der 
Rechtspflege oblagen, daneben aber auch im Schulunterricht die
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